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Bezirksregierung Münster
- Flurbereinigungsbehörde -

Coesfeld, $>■ d'J ■/</-
Leisweg 12 
Tel.: 0251/411-0

Flurbereinigung Berkelaue II
Az.: 33.7-23 06 3

Schlussfeststellunq

In der Flurbereinigung Berkelaue II, Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Wesel sowie 
Stadt Münster, wird hiermit gemäß § 149 Flurbereinigungsgesetz - FlurbG - in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), in der derzeit gültigen Fassung, die 
Schlussfeststellung erlassen und folgendes festgestellt:

1. Die Ausführung der Flurbereinigung Berkelaue II nach dem Flurbereinigungsplan in der 
Gestalt seines Nachtrages 10 ist bewirkt.

2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfahren hät
ten berücksichtigt werden müssen.

3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Berkelaue II sind abge
schlossen.

4. Das Flurbereinigungsverfahren wird mit der Zustellung der bestandskräftigen Schluss
feststellung an die Teilnehmergemeinschaft beendet. Gleichzeitig erlischt die Teilneh
mergemeinschaft. Damit erlöschen auch die Rechte und Pflichten ihres Vorstandes so
wie die Zuständigkeit der Flurbereinigungsbehörde.

Gründe
Der Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens durch die Schlussfeststellung ist zulässig 
und begründet.
Der Flurbereinigungsplan des Verfahrens Berkelaue II und die dazu ergangenen Nachträge 
1 bis 10 sind in allen Teilen ausgeführt. Insbesondere ist das Eigentum an den neuen Grund
stücken auf die im Flurbereinigungsplan genannten Beteiligten übergegangen. Die öffentli
chen Bücher sind berichtigt.
Verbindlichkeiten der Teilnehmergemeinschaft bestehen nicht mehr. Die Flurbereinigungs
kasse ist zu schließen.
Da somit keine Ansprüche der Beteiligten mehr bestehen und keine weiteren Angelegen
heiten vorliegen, die im Flurbereinigungsverfahren hätten geregelt werden müssen, ist das 
Verfahren durch die Schlussfeststellung abzuschließen.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Schlussfeststellüng ist innerhalb eines Monats der Widerspruch statthaft.

Der Widerspruch ist bei der

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster

zu erheben.

Gegen die Schlussfeststellung steht auch dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft das 
Widerspruchsrecht zu.

Die Verarbeitung Von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Best
immungen. Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier:

Dez. 33: https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.litml
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Bekanntmachung der Gemeinde Schermbeck 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 "Wohnbebauung Spechort" der Gemeinde Schermbeck; 

hier: Wiederholung der erneuten Offenlage gern. § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens gemäß§ 214 Abs. 4 BauGB 

Der Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss des Rates der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 
25.06.2024 gemäß§ 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB die Durchführung einer erneuten Offenlage des 
Bebauungsplanes Nr. 55 „Wohnbebauung Spechort" im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens gemäß§ 214 
Abs. 4 BauGB beschlossen. Hintergrund hierfür ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.07.2023 
(Aktenzeichen 4 CN 3 .23). In diesem Urteil wurde für einen Bebauungsplan, der auf Grundlage des § 13 b 
BauGB aufgestellt worden ist, dessen Unwirksamkeit wegen des Verstoßes von§ 13b BauGB gegen europäi
sches Umweltschutzrecht festgestellt. Dieses Urteil hat auch Auswirkungen für bereits in Kraft gesetzte Bebau
ungspläne, die, wie der Bebauungsplan Nr. 55 „Wohnbebauung Spechort", ebenfalls auf Grundlage des§ 13b 
BauGB aufgestellt wurden. 

Zur Korrektur von rechtlichen Mängeln, die zur Unwirksamkeit des Bebauungsplanes Nr. 55 führen können, 
soll daher der Bebauungsplan in einem ergänzenden Verfahren gern.§ 214 Abs. 4 i. V. m. § 215a Abs. 2 
BauGB geheilt werden. Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurf der Begründung sind hierzu in der 
Zeit vom 06.08.2024 bis 06.09.2024 auf der Internetseite der Gemeinde Schermbeck veröffentlicht worden. 

Nach Durchführung der Offenlage wurde festgestellt, dass einige zeichnerische Festsetzungen des Bebauungs
planes nicht korrekt dargestellt waren, so dass nunmehr die Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 55 erneut 
durchgeführt wird. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 55, der Entwurf der Begründung mit Anlagen (Gutachten und Fachbei
träge), der erstmals erstellte Umweltbericht und der Inhalt dieser Bekanntmachung sind in der Zeit vom 
11.10.2024 bis 11.11.2024 (einschließlich) auf folgender Internetseite der Gemeinde Schermbeck 
veröffentlicht: 
https://www.schermbeck.de/rathaus-buerger/bauen-umwelt/flaechennutzung-und-bebauungsplaene 

Die auszulegenden Planunterlagen werden außerdem über das zentrale Internetportal des Landes NRW zugäng
lich gemacht: https://www.bauleitplanung.nrw.de/ 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 55, der Entwurf der Begründung mit Anlagen (Gutachten und Fachbei
träge), der Umweltbericht und der Inhalt dieser Bekanntmachung liegen außerdem in der Zeit vom 

11.10.2024 bis 11.11.2024 (einschließlich) 

im Rathaus der Gemeinde Schermbeck, Weseler Straße 2, 46514 Schermbeck, Zimmer 322 (Dachgeschoss) 
während der nachfolgend genannten Dienststunden für Jedermann zur Einsichtnahme öffentlich aus: 

Montag und Mittwoch 

Dienstag 

Donnerstag 

Freitag 

8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

8.30 Uhr bis 13.00 Uhr 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 55„Wohnbebauung Spechort" ist in der beigefügten 
Übersichtskaite gekennzeichnet. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, welche umweltbezogenen Infor
mationen im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens verfügbar sind: 
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Jagdgenossenschaft Schermbeck 9 Gahlen

E i n l a d u n g 

Zur Genossenschaftsversammlung 

Freitag, 08. November 2024, 19:00 Uhr 
Gaststätte „Zur Mühle“  

46514 Schermbeck-Gahlen, Kirchstraße 78 

Hiermit wird zur Jagdgenossenschaftsversammlung mit folgender Tagesordnung eingeladen: 

1. Begrüßung

2. Verlesung und Genehmigung der Niederschrift der Genossenschaftsversammlung vom 26.10.2023

3. Geschäfts- und Kassenbericht 2023/2024

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes und der Geschäfts-/Kassenführerin

6. Wahl vom Rechnungsprüfer und dessen Stellvertreter

7. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2024/2025

8. Verschiedenes

Die Jagdgenossenschaft Schermbeck 9 Gahlen lädt alle Teilnehmenden der Genossenschaftsversammlung 
im Anschluss an die Versammlung zu einem Essen ein. 

In der Genossenschaftsversammlung kann sich jeder Jagdgenosse gem. § 7 durch den gesetzlichen Vertreter 
oder nach Maßgabe des § 10, Abs. 4, der Satzung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die 
Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und dem Jagdvorsteher zu Beginn der Genossenschaftsversammlung 
vorzulegen. 

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr 2024/2025  liegt ab dem 18. Oktober 2024 bei der 
Volksbank Schermbeck, Kirchstraße 112, 46514 Schermbeck-Gahlen, zur Einsicht aus.  

Schermbeck-Gahlen, Oktober 2024 

Der Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft Schermbeck 9 Gahlen 

gez. Wilhelm Hemmert-Pottmann   

Wichtig: Veränderungen des Grundbesitzes innerhalb des Jagdbezirks, Revier I und Revier II, als auch 
Änderungen der Bankverbindung sind umgehend unter Tel.: 02362-23104 oder E-Mail: 
keller.av2@gmail.com zur korrekten Geschäftsführung mitzuteilen.  
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